
 
 
 Stellvertretender Bürgermeister Hans-Otto Becker übernimmt für diesen 

Tagesordnungspunkt die Sitzungsleitung. 
 
Beschluss: 

 
Der Rat stellt fest, dass bei der Wahl bzw. der Stichwahl des Bürgermeisters und 
der Wahl der Vertretung der Stadt Bergneustadt vom 26.09.2004 bzw. 10.10.2004 
keiner der in § 40 Abs. 1 Buchstaben a) – c) des Kommunalwahlgesetzes 
(KWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV NW S. 
454/SGV NW 1112) genannten Fälle vorliegt und erklärt die Wahlen vom 
26.09.2004 bzw. 10.10.2004 gemäß § 40 Abs. 1 Buchstabe d) KWahlG für gültig. 
 
Der Bürgermeister hat sich an der Abstimmung nicht beteiligt. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 


